
Bezirk Schwyz 041 819 67 44 
Ressort Umwelt umwelt@bezirk-schwyz.ch 
Posƞach 60 | 6431 Schwyz www.bezirk-schwyz.ch 
 

2024-141: MerkblaƩ Unterstützungsbeiträge Neophytenbekämpfung 

 
 
 
Version: Januar 2026 
 
 

MerkblaƩ Unterstützungsbeiträge Neophytenbekämpfung 
Unterhalt Fliessgewässer Bezirk Schwyz 
 
Das vorliegende MerkblaƩ dient zur InformaƟon für den Erhalt von Unterstützungsbeiträgen durch den Bezirk 
Schwyz für Neophytenbekämpfung entlang der Fliessgewässer. 
 
Anmeldung und Abrechnung 
 Für finanzielle Unterstützungsbeiträge ist das MeldeblaƩ auf der Webseite des Bezirks hƩps://bezirk-

schwyz/online-schalter/ auszufüllen und dem Bezirk Schwyz zuzustellen. Kreuzen Sie das Feld „Anmeldung 
Unterstützungsbeitrag“ an.  

 Auf dem Formular sind zwingend die voraussichtlichen Kosten für die Massnahmen, weitere Beitragszusi-
cherungen (oder laufende Anmeldungen beim Kanton) und die geplanten Massnahmen (Erfassung oder 
Bekämpfung) anzugeben. 

 Die Meldung muss vor der Umsetzung der Massnahme eingereicht werden. 

 Gesuche sind mit dem ausgefüllten MeldeblaƩ an das Ressort Umwelt, Posƞach 60, 6431 Schwyz oder per 
Mail an umwelt@bezirk-schwyz.ch bis jeweils 31. August des laufenden Jahres zu richten. 

 Der Bezirk Schwyz prüŌ das Gesuch und stellt eine Beitragszusicherung aus. 

 Mit der vorliegenden Beitragszusicherung sind die Massnahmen umzusetzen und im selben Jahr mit dem 
Bezirk bis spätestens 31. Oktober abzurechnen. Sämtliche Rechnungen müssen vorher vom Gesuchsteller 
bezahlt worden sein. Zur Schlussrechnung sind die Bankkontoangaben, Zahlungsbelege, ein Kurzbericht 
der ausgeführten Massnahmen und Fotos beizulegen. 

 Die erfolgten Massnahmen sind via InfoFlora (InvasivApp oder Neophyten-Feldbuch) im kantonalen Projekt 
zu erfassen. Bei Fragen für die Erfassung im kantonalen Projekt melden sich beim Amt für Gewässer, Fach-
bereich Neobioten (041 819 21 12 oder afg@schwyz.ch). 

 

Beitragszusicherung 
 Der Bezirk leistet anteilsmässige Unterstützung gemäss dem Neophytenbekämpfungskonzept des Bezirks 

Schwyz.  

 Ohne Beitragszusicherung kann keine Entschädigung für bereits ausgeführte Massnahmen geltend gemacht 
werden. 

 Es werden nur Neophytenbekämpfungsmassnahmen unterstützt, welche entlang der Fliessgewässer staƩ-
finden oder einen Nutzen für die Neophytenbekämpfung entlang der Fliessgewässer aufweisen. 

 Bei Neophytenbekämpfungsmassnahmen der WuhrkorporaƟonen übernimmt der Bezirk die nicht durch 
den Kanton abgedeckten Restkosten. 

 Bei Neophytenbekämpfungsmassnahmen der Gemeinden leistet der Bezirk einen anteilsmässigen Beitrag, 
abhängig von der Höhe der Kosten und der Priorisierung gemäss Neophytenbekämpfungskonzept des Be-
zirks Schwyz. 


